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Schema A.

Eide s-Notul

für die von den Gemeinden des Großherzogthumes bestellten

Orts-Stenereinnehmer.

Ich schwöre hiermit, daß ich Seiner Königlichen Hoheit, dem Großher-

zoge, treu und gehorsam sein, die Verfassung mit strenger Gewissenhaftigkeit

halten und beachten, das mir übertragene, sowie jedes mir noch zu übertra-

gende Amt, auch alle mit jenem oder diesem verbundene und daneben mir auf-

getragene Geschäfte nach meinem besten Wissen und Gewissen gesetzmäßig ver-

walten und mich in allen Beziehungen so verhalten will, wie es einem red-

lichen, ehrliebenden und treuen Orts-Steuereinnehmer zukommt; so wahr mir

Gott helfe!
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